
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG 
10. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abg. Karl-otto Meyer (SSW) 

und 

Antwort 

der Landesregierung - Innenminister -

Polizeiliche Nutzung des alten Postgebäudes in Flensburg 

ja 

1. Hält die. Landesregierung eine Erhaltung und Nutzung des alten 
Postgebäudes in Flensburg auch über den voraussichtlichen Aus­
zug der Bundespost im Jahre 1988 hinaus für wünschenswert? 

2. WeShalb erwägt die Landesregierung einen Neubau eines Dienst­
gebäudes in der WilhelrnstraBe anstelle einer Nutzung des alten 
Postgebäudes durch die Polizei angesichts von Untersuchungen, 
wonach die alte Post für eine Behördennutzung geeignet sei? 

Die Möglichkeit der Nutzung des alten Postgebäudes als Verwaltungs­
gebäude generell ist nach einem entsprechenden Umbau denkbar. Für 
die Polizei mit ihrer besonderen Interessenlage wäre es aber nicht 
geeignet. 

3. Wäre die Landesregierung als für die Sanierung zuständige Be­
hörde grundsätzlich bereit, die bei einer polizeilichen Nutzung der 
alten Post entstehenden Mehrkosten gegenüber einem eventuellen 
Neubau zu tragen, um so die Belange der Polizei mit denen der 
Sanierung sinnvoll zu verbinden? 

Siehe Antwort zu Frage2. 
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